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Theilflügel
oder Webfachreiniger.

(Mit einer Zeichnung.)

Oskar Schleicher, Greiz i.

V., erhielt ein Patent (Cl. 86,
Nr. 103,206) auf diesen Web-

fachreiniger, aus einem an der
hintern Seite der Ladenbahn
hinter dem eigentlichen Webe-

blatt durch verstellbare Schar-

niere befestigten, lose pendelnden
Blatt bestehend. Durch denselben

sollen, indem er das Webfach zu

reinigen hat, Nester etc., über-

hauptWebfehler, die bei unreinem
Fache entstehen, verhütetwerden.

Nach der beistehenden Figur
bezeichnet A die Ladenbahn,
C das gewöhnliche Webblatt,
F das pendelnde Webeblatt und
E die Befestigung des verstell-
baren Scharniers.

Nachahmenswerth.
In unserer Zeit, in welcher in allen Branchen

durch möglichste Ausnützung der Untergebenen nach

finanziellen und andern Erfolgen gehascht wird, dürfte
es sich wohl der Mühe lohnen, auch einmal die Wohl-
thätigkeitseinrichtungen zu erwähnen, welche hoch-

herzige Inhaber bedeutender Handelsgeschäfte, Fabriken
etc. zum Besten ihrer Angestellten und Arbeiter ge-
schaffen haben. Den Ruhm, in dieser Beziehung das

Höchste geleistet zu haben, gebührt wohl dem weit-
bekannten Etablissement Louvre in Paris. Das ganze
Prinzip dieses allerdings enorm grossen Geschäftes basirt
in erster Linie auf einer bis in's Kleinste durchgeführten
Gewinnbetheiligung sämmtlicher Angestellten, von der

Durch die Vor- und Rück-

wärtsbewegung der Lade wird
das Webeblatt C der Bewegung
der Lade entsprechend mitbe-

wegt. Diese Bewegung ist jedoch
eine schnellere, als die der Lade,
so dass das Webeblatt der Lade

voraneilt. Hierdurch werden die

Kettenfäden getheilt, sodass das

Webeblatt C ein reines Fach

vorfindet und die angegebenen
Uebelstände vermieden werden.

Das Voraneilen des pendelnden
Blattes F ist durch Riemen,
Schnüre etc. zu begrenzen, während ein vor demselben

angebrachter Widerstand ein zu weites Ausschlagen des

pendelnden Blattes verhütet.
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unbedeutendsten Verkäuferin an bis hinauf zu den

Vertrauensmännern des Hauses. Das pecuniäre Interesse

der Angestellten am Verkauf hat nicht nur einen

grösseren Nutzen für diese selbst zur Folge, sondern

vergrössert jährlich auch den Umsatz und die Einkünfte
der Chefs. Ein anderer bemerkenswerther Punkt ist
der Pensionsfond. Für jeden Angestellten, der einige
Jahre im Hause ist, zahlen nämlich die Besitzer des

Louvre, die Herren Chauchard & Co., eine einmalige
Summe von 1000 Fr. an die von der französischen

Regierung gegründete Altersversorgung ein, und dieser
Fonds wird durch 200 Fr. vergrössert, welche die
Herren Chefs für jeden ihrer Angestellten bis zu dessen

vollendetem 50. Lebensjahre weiterzahlen, von da ab

findet die Auszahlung der jährlichen Pensionen statt.
Diese bleiben den Angestellten auch dann reservirt,
wenn dieselben aus irgend einem Grunde vorher aus
dem Personal ausscheiden, natürlich im Verhältnis
berechnet bis zu dem Tage des Austrittes, etwaige Zeit
der Krankheit und Militärdienste wird hierbei nicht
in Abzug gebracht. Als Ergänzung des Pensionsfonds

hat der Louvre auch ein Bureau für ärztliche Hülfe
zu Gunsten seines Personals, welches nicht nur den

Schwerkranken zu Gute kommt, sondern auch Denen,
die der Erholung, Ruhe und Luftveränderung bedürfen
oder Bäder und Sanatorium aufsuchen müssen. Ausser-
dem hat der Louvre eine Wohlthätigkeitsvercinigung,
welche von den Angestellten in's Leben gerufen ist
und von diesen unter Mithilfe der Geschäftsinhaber
unterhalten wird. Die Chefs haben ferner für ihr
Personal Unterrichtskurse in fremden Sprachen ein-

gerichtet und vervollständigen dieselben noch dadurch,
dass sie jedes Jahr einige Angestellte für Geschäfts-

rechnung in's Ausland schicken. Eine Sparbank, welche
die Ersparnisse des Personals bis zu 5000 Fr. annimmt
und mit 4 Prozent verzinst, ist ebenfalls von den Chefs

geschaffen worden, um dem Personal Sparsamkeit ein-

zuprägen. Als Anerkennung langen und treuen Dienstes

werden im Weiteren jährlich goldene Medaillen ver-
theilt, mit welcher Vertheilung nach 25jähriger Thätig-
keit oder bei besonderen Gelegenheiten eine grössere
Feier verbunden ist. Der Militärdienst hebt die Zu-

gehörigkeit zum Personal des Louvre nicht auf, und

Diejenigen, welche aus diesem Grunde dem Geschäfte

fern bleiben, treten sofort nach beendeter Dienstzeit
wieder ein. Im Uebrigen ist Sonntagsarbeit strengstens
verpönt. Im Weiteren werden die Angestellten in jeder
Beziehung ermuthigt, sich zu verheirathen, um eine

eigene Häuslichkeit zu gründen, und mit Stolz weist
der Louvre darauf hin, dass 60 Prozent seiner Ange-
stellten \erheirathet sind. Für die. Unverheiratheten

aber, soweit sie davon Gebrauch machen wollen, sind

Wohnungen in zwei grossen Häusern zu haben, welche

von den Chefs ausgestattet sind und unterhalten werden.

Man sieht also, die Besitzer des Louvre thun alles,

was sich für den sittlichen Lebenswandel, sowie das

materielle Wohl ihrer Angestellten thun lässt. B. C.

"woHw*

Elektrischer Betrieb in Webereien.
Siemens & Halsko in Berlin machen hierüber fol-

gendc interessante Mitteilung. „Die Gesichtspunkte, die

für die elektrische Beleuchtung von Webesälen sprechen,
sind : Reinlichkeit des Betriebes, Sicherheit gegen Feuers-

gefahr und Handlichkeit der Lichtquelle. Ob Glüh-

lampen- oder Bogenlampen-Beleuchtung vorzuziehen sei,

wird stets von Fall zu Fall zu entscheiden sein, da

hierbei die jeweiligen örtlichen und die Betriebsver-

hältnisse in Erwägung zu ziehen sind.

Gestattet einerseits die Beleuchtung durch Glüh-
lampen grössere Beweglichkeit der Beleuchtungskörper
und Bequemlichkeit in deren Handhabung, ein Vorzug,
der für die beim Weben zu verrichtenden Arbeiten häufig
von hervorragender Bedeutung ist, so hat andererseits

die Beleuchtung durch Bogenlampen den Vorteil, dass

sie eine dem Tageslicht nahezu gleichkommende Hellig-
keit zu erzeugen im Stande ist und zwar unter einem

erheblich geringeren Aufwand an Energie, als zur Er-
zielung eines nur annähernd gleichen Lichteffektes mit
Hülfe von Glühlampen nötig ist.

Für den Antrieb der Webstühle gewährt die elek-

trische Kraftübertragung nicht zu unterschätzende Vor-
teile. Mann kann hierbei entweder die Kraft des

Elektromotors auf eine lange Transmissionswelle über-

tragen, an die mehrere Stühle zugleich angehängt wer-
den (Gruppenantrieb), oder jeder einzelne Webstuhl

erhält seinen eigenen Motor (Einzelantrieb). Der letztern
Antriebsart wird man den Vorzug geben, wenn es z. B.

zur Erzielung eines wertvollen Fabrikates auf äusserst

gleichmässigen Gang der Stühle ankommt und wenn

Schwankungen in der Tourenzahl, wie sie bei Gruppen-
antrieb unvermeidlich sind, zu Fabrikationsfehlern Ver-

anlassung geben würden. Aus betriebsökonomischen

Gründen empfiehlt sich der Einzelantrieb durch Elektro-
motoren ferner überall da, wo sehr viele und längere

Arbeitspausen der einzelnen Webstühle vorkommen,
so dass also einen grossen Teil des Tages über die

Transmissionswellen unnütz Energie verzehren würden.
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